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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steckereinheit für
eine Komponente eines Kanalinspektions‑ und/oder
Wartungssystems und eine Vorrichtung zur Kopplung
von zwei Steckereinheiten.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Zur Durchführung vonRohr‑ bzw. Kanalinspek-
tionen und Wartungsarbeiten in Kanalsystemen ist es
bekannt, Kanalinspektions‑ bzw. Wartungssysteme zu
verwenden.DerartigeKanalinspektions‑bzw.Wartungs-
systeme weisen in der Regel eine Steuereinheit auf, die
außerhalb des Kanals aber auch im Kanal verwendet
werden kann, um das jeweilige Kanalinspektions‑ bzw.
Wartungssystem zu steuern und/oder von dem jeweili-
gen Kanalinspektions‑ bzw. Wartungssystem Daten, et-
wa Videodaten, entgegenzunehmen. Die Verbindung
zwischen der Steuereinheit und dem Kanalinspektions‑
bzw. Wartungssystem kann drahtgebunden oder draht-
los sein.
[0003] In derartigen Kanalinspektions‑ und/oder War-
tungssystemenwerden imEinsatz üblicherweisemehre-
re Komponenten miteinander kombiniert, wie etwa ein
Fahrwagen, an dem zusätzliche Komponenten, bei-
spielsweiseeinLicht odereineKamera, angeordnet sind.
Zur Anordnung von derartigen Zusatzkomponentenwer-
den derzeit herkömmliche mehrpolige Steckverbinder
genutzt.
[0004] Steckverbinder bzw. Steckersysteme in Kanal-
inspektions‑und/oderWartungssystemenunterliegen im
Kanalsystem äußerst schwierigen Umwelteinflüssen,
insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit und Schmutz.
Dementsprechend bestehen hohe Sicherheitsanforde-
rungen an derartige Steckverbinder bzw. Steckersyste-
me. Die Stecker müssen zudem den Anforderungen
hinsichtlich Sicherheit und Explosionsschutz genügen.
Insofern erfordern die für Komponenten eines Kanalin-
spektions‑ und/oder Wartungssystems angepassten
Steckverbinder nach dem herkömmlichen Konzept trotz
ihres vermeintlich einfachen Aufbaus eine sehr aufwän-
dige, komplexe und kostenintensive Herstellung.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher,
einen Steckverbinder bzw. eine Steckereinheit und eine
Vorrichtung zur Kopplung zweier Steckereinheiten für
den Einsatz in Kanalsystemen bereitzustellen, die ein-
facher zu fertigen, wartungsärmer, weniger empfindlich
gegenüber Verschmutzungen und einfacher handzuha-
ben sind.

Erfindungsgemäße Lösung

[0006] ErfindungsgemäßwirddieseAufgabedurchdie
Steckereinheit nachdemunabhängigenPatentanspruch
1 und die dazugehörige Vorrichtung nach dem Patent-
anspruch 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterentwicklungen der Erfindung sind in den jeweils
abhängigen Patentansprüchen angegeben.
[0007] Bereitgestellt wird demnach eine Steckerein-
heit für eine Komponente eines Kanalinspektions‑ un-
d/oder Wartungssystem, wobei die Steckereinheit

- eine Energieübertragungseinrichtung zum Übertra-
gen von elektrischer Energie zwischen der Stecker-
einheit und einer weiteren Steckereinheit, und

- eine Signalsende‑ und/oder Signalempfangsein-
richtung, die ausgebildet ist, Daten zwischen der
Steckereinheit und der weiteren Steckereinheit
drahtlos zu übertragen,

umfasst, wobei die Steckereinheit mit der weiteren
Steckereinheit lösbar koppelbar ist.
[0008] Die Ausgestaltung der Signalübertragung zwi-
schen der Steckereinheit und einer weiteren Stecker-
einheit als drahtlose Signalübertragung hat den Vorteil,
dass weniger Kontakte auf der Steckereinheit bereitge-
stellt werdenmüssen. Erforderlich sind demnach höchs-
tens noch die Kontakte für die Energieübertragung bzw.
Stromversorgung, wobei auf diese Kontakte bei einer
drahtlosenEnergieübertragung ebenfalls verzichtet wer-
den kann. Damit kann die Anzahl der Pole auf maximal
zwei reduziertwerden - bei einer induktivenEnergieüber-
tragungsogarauf null. Insofern ist dieerfindungsgemäße
Steckereinheitmechanischweniger komplex zu fertigen,
da weniger bis gar keine Kontaktstifte vorgesehen wer-
denmüssen. Zusätzlich vereinfacht sich dieWartung der
Steckereinheit.
[0009] Die erfindungsgemäße Steckereinheit unter-
liegt ferner einem geringen Verschleiß bzw. hat eine
höhere Lebenserwartung als vorbekannte Steckverbin-
der aufgrund der kleineren Anzahl an erforderlichen Po-
len. Zudemkönnen die hohenSicherheitsanforderungen
und Normen hinsichtlich Brandschutz, elektromagneti-
scher Verträglichkeit und Explosionsschutz durch die
erfindungsgemäßeSteckereinheit einfacher eingehalten
bzw. realisiert werden.
[0010] Die Bandbreite der drahtlosen Datenübertra-
gung zwischen der Steckereinheit und der weiteren
Steckereinheit kann so dimensioniert sein, dass auch
Videodaten, insbesondere hochaufgelöste Videodaten,
übertragenwerden können. Zudemkönnenunterschied-
liche Übertragungsstrecken für Videodaten und Steuer‑
bzw. Sensordaten bereitgestellt werden.
[0011] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung liegt da-
rin, dass aufMaßnahmen zumExplosionsschutz, die auf
dem Gebiet der Kanalinspektion‑ und/oder Wartung
zwingend notwendig sind, teilweise oder ganz verzichtet
werden kann. Jedenfalls kann der Aufwand für Explo-
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sionsschutzmaßnahmen deutlich reduziert werden, was
die Herstellung und Wartung erheblich vereinfacht.
[0012] Es kann vorgesehen sein, dass die Energie-
übertragungseinrichtung zumindest zwei kontaktführen-
de Buchsen umfasst. Ferner kann es vorgesehen sein,
dass die Energieübertragungseinrichtung zumindest
zwei kontaktführende Stifte umfasst.
[0013] Nach diesen Ausgestaltungen hat die Stecker-
einheit (optional) entweder zwei kontaktführende Buch-
sen, oder zwei kontaktführendeStifte, die jeweils zueiner
(optionalen) Buchse einer anderen Steckereinheit kor-
respondieren.
[0014] Die Energieübertragungseinrichtung kann ein
Modul umfassen,dasangepasst ist, dieelektrischeEner-
gie zwischen der Steckereinheit und der weiteren Steck-
ereinheit auf induktiver Basis zu übertragen.
[0015] Nach diesem Aspekt der Erfindung kann die
Steckereinheit ohne kontaktführendeStifte bzw. kontakt-
führende Buchsen ausgestaltet werden, sodass die
Schnittstelle derSteckereinheit beispielsweiseals ebene
Fläche ausgebildet werden kann. Diese Ausgestaltung
vereinfacht die Konstruktion, Fertigung und Produktion
der Steckereinheiten erheblich, insbesondere da weni-
ger mechanische Toleranzen einzuhalten sind. Zudem
ist die Lebenserwartung der Steckereinheit durch diese
Ausgestaltung weiter erhöht, da die Energieübertra-
gungseinrichtung und die Signalsende‑ und/oder Signa-
lempfangseinrichtung so gut wie keiner mechanischen
Belastung ausgesetzt sind.
[0016] Ferner kann die Steckereinheit zudem druck-
dicht und wasserdicht ausgestaltet sein.
[0017] Vorteilhaft kann es sein, wenn die Steckerein-
heit rotationssymmetrisch um deren Längsachse ausge-
bildet ist.
[0018] Die rotationssymmetrische Ausgestaltung der
Steckereinheit hat den Vorteil, dass der Steckereinheit in
jeder beliebigen Positionmit der weiteren Steckereinheit
gekoppelt werden kann. Hierzu sind auch die Energie-
übertragungseinrichtung und die Signalsende‑ und/oder
Signalempfangseinrichtung rotationssymmetrisch aus-
zugestalten. Eine derartige Ausgestaltung der Stecker-
einheit vereinfacht somit deren Handhabung im Betrieb
und fördert die Langlebigkeit der Steckereinheit. Bei
rotationssymmetrischen Steckereinheiten kann zudem
auf aufwendige und anfällige Schleifkontakte verzichtet
werden. Es ermöglicht zusätzlich ein schnelles und ein-
faches Stecken ohne vorheriges Ausrichten einer Ver-
drehsicherung.
[0019] Alternativ kann die Steckereinheit derart aus-
gebildet sein, dass sie eine Vorzugsrichtung zum Kop-
pelnmit einer weiteren Steckereinheit aufweist. Dadurch
kann die Anordnung und Konstruktion der Energieübert-
ragungseinrichtung sowie der Signalsende‑ und/oder
Signalempfangseinrichtung vereinfacht werden.
[0020] Vorteilhaft kann es ein, wenn die Signalsende‑
und/oder Signalempfangseinrichtung einen ersten Sig-
nalempfänger‑ und/oder Sender umfasst, wobei der ers-
te Signalempfänger‑ und/oder Sender angepasst ist,

hochaufgelöste Bilddaten, Sensordaten und/oder
Steuerdaten zwischen der Steckereinheit und der weite-
ren Steckereinheit drahtlos zu übertragen.
[0021] Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn die Sig-
nalsende‑ und/oder Signalempfangseinrichtung einen
zweiten Signalempfänger‑ und/oder Sender umfasst,
wobei der zweite Signalempfänger‑ und/oder Sender
angepasst ist, Bilddaten, Sensordaten und/oder Steuer-
daten zwischen der Steckereinheit und der weiteren
Steckereinheit drahtlos zu übertragen.
[0022] Der erste Signalempfänger und/oder -sender
ist demnach angepasst, hochaufgelöste Bilddaten un-
d/oder Steuerdaten über eine drahtlose Kommunika-
tionsverbindung zwischen der Steckereinheit und der
weiteren Steckereinheit zu übertragen. Dies schließt
das Empfangen von hochaufgelösten Bilddaten und/o-
der Steuerdaten sowie das Versenden derselben ein.
Hierfür können an sich bekannten Nahfeld-Funkstan-
dards verwendet werden.
[0023] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann die
drahtlose Energieübertragung zwischen zwei Steck-
ereinheitenmittels induktiver Kopplung erfolgen. In einer
Ausgestaltung der Erfindung kann die drahtlose Über-
tragung von Daten zwischen zwei Steckereinheiten mit-
tels kapazitiver Kopplung erfolgen.
[0024] Zwischen dem ersten Signalempfänger und/o-
der -sender der Steckereinheit und dem jeweiligen Sig-
nalempfänger und/oder -sender der weiteren Stecker-
einheit kann eine erste drahtlose Kommunikationsver-
bindung aufgebaut werden. Zwischen dem zweiten Sig-
nalempfänger und/oder -sender und dem jeweiligen Sig-
nalempfänger und/oder -sender der weiteren Stecker-
einheit kann eine zweite drahtlose Kommunikationsver-
bindung aufgebaut werden. Die beiden drahtlosen Kom-
munikationsverbindungen können sich insbesondere in
ihrer Bandbreite unterscheiden, da zur Übertragung von
hochaufgelösten Bilddaten eine höhere Bandbreite be-
nötigt wird als zur Übertragung von Steuerdaten.
[0025] Die Steckereinheit kann ein Gehäuse umfas-
sen. Am Gehäuse der Steckereinheit kann ein Arretier-
mittel angeordnet sein.
[0026] Das Gehäuse sorgt für einen Schutz der
Schnittstelle der Steckereinheit vor Staub und Feuchtig-
keit.Mittels desArretiermittels kanneinunbeabsichtigtes
Lösen der mit der weiteren Steckereinheit gekoppelten
Steckereinheit imBetrieb vermiedenwerden.DieseAus-
gestaltung ist insbesondere für das Anbinden von be-
weglichen Zusatzkomponenten, wie etwa einem Heber
an einen Fahrwagen oder eine Kabeltrommel vorteilhaft.
[0027] Bereit gestellt wird ferner eine Vorrichtung zur
Kopplung von zwei Komponenten eines Kanalreini-
gungs‑ und/oder Wartungssystems, wobei die Vorrich-
tung eine erste vorstehend genannte Steckereinheit und
eine zweite vorstehend genannte Steckereinheit um-
fasst, wobei die beiden Steckereinheiten lösbar mitei-
nander koppelbar sind, wobei die Kopplung der zwei
Steckereinheiten
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- zumindest eine drahtlose Kommunikationsverbin-
dung zwischen der Signalsende‑ und/oder Signale-
mpfangseinrichtung der ersten Steckereinheit (10)
und der Signalsende‑ und/oder Signalempfangsein-
richtung der zweiten Steckereinheit, und

- eine Energieübertragung zwischen der Energie-
übertragungseinrichtung der ersten Steckereinheit
und der Energieübertragungseinrichtung der zwei-
ten Steckereinheit

umfasst.
[0028] Die Vorrichtung bzw. das Steckersystem erbt
die vorstehend beschriebenen Vorteile der einzelnen
Steckereinheit, sodass die Vorrichtung eine wartungs-
arme, einfach zu konstruierende und zu fertigende An-
bindung von Zusatzkomponenten in Kanalinspektions‑
und/oderWartungssystemen ermöglicht. Zudem hält die
Vorrichtung die normierten Sicherheitsanforderungen
ein.
[0029] Die zumindest einedrahtloseKommunikations-
verbindung kann als bidirektionale Kommunikationsver-
bindung ausgestaltet sein.
[0030] Durch die zumindest eine bidirektionale Kom-
munikationsverbindung kann die Schnittstelle einer
Steckereinheit spiegelsymmetrisch zur Schnittstelle ei-
ner weiteren Steckereinheit ausgebildet werden. Das
bedeutet, dass jede Steckereinheit unabhängig davon,
ob sie zum Senden oder Empfangen von Daten einge-
setzt wird, mit der gleichen Signalsende‑ und/oder Sig-
nalempfangseinrichtung ausgebildet sein kann. Die Sig-
nalsende‑ und/oder Signalempfangseinrichtung sollte in
dieser Ausgestaltung sowohl senden als auch empfan-
gen können.
[0031] DieseAusgestaltung kanndieKonstruktionund
Fertigung der Steckereinheiten für die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung weiter vereinfachen.
[0032] Vorteilhaft kann es sein, wenn bei der Kopplung
der zwei Steckeinheiten die jeweiligen Energieübertra-
gungseinrichtungen und Signalsende‑ und/oder Signa-
lempfangseinrichtungen imWesentlichen gas‑ und fluid-
dicht gegenüber der Umgebung abgedichtet sind.
[0033] Durch diese Ausgestaltung ist die Schnittstelle
der Vorrichtung gegenüber Staub und Spritzwasser aus
der kanaltypischen Umgebung geschützt. Die Abdich-
tung kann beispielsweise mittels einer radialen, umlauf-
enden Dichtung auf der ersten (oder zweiten) Stecker-
einheit ausgestaltet werden, wobei die zweite (oder ers-
te) Steckereinheit durch ein entsprechendes Arretiermit-
tel gegen die Dichtung gedrückt wird.
[0034] Die vorstehend genannten drahtlosen Kommu-
nikationsverbindungen können als optische Kommuni-
kationsverbindungen ausgestaltet sind.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0035] Weitere Einzelheiten und Merkmal der Erfin-
dung, sowie konkrete, insbesondere vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung ergeben sich aus der nach-

folgenden Beschreibung in Verbindung mit der Zeich-
nung, die zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Steckereinheit in
Kopplung mit einer weiteren Steckereinheit
nach einem ersten Aspekt der Erfindung;

Fig. 2 eine Seitenansicht einer Steckereinheit in
Kopplung mit einer weiteren Steckereinheit
nach einem zweiten Aspekt der Erfindung; und

Fig. 3 eine Seitenansicht einer Steckereinheit in
Kopplung mit einer weiteren Steckereinheit
nach einem dritten Aspekt der Erfindung, so-
wie eine Schnittebene A-A durch die Stecker-
einheit.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0036] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer Stecker-
einheit in Kopplung mit einer weiteren Steckereinheit
nach einem ersten Aspekt der Erfindung.
[0037] Zu sehen in Fig. 1 ist eine Steckereinheit 10, die
lösbar mit einer weiteren Steckereinheit 20 gekoppelt
werden kann. Die Steckereinheit 10 umfasst eine
Schnittstelle, die in der gekoppelten Anordnung der
Schnittstelle derweiterenSteckereinheit 20gegenübers-
teht.
[0038] Die Schnittstelle der Steckereinheit 10 umfasst
eine Energieübertragungseinrichtung 11. Die Energie-
übertragungseinrichtung 11 der Ausgestaltung der Fig.
1 ist durch zwei kontaktführende Buchsen 12 ausge-
bildet. Die Buchsen 12 sind derart ausgebildet, dass
die dazu korrespondierenden kontaktführenden Stifte
22 der Energieübertragungseinrichtung 21 der weiteren
Steckereinheit 20 in die Buchsen formschlüssig eingrei-
fen können. Durch Kopplung werden die Stifte 22 der
weiteren Steckereinheit in Eingriff mit den Buchsen 12
der Steckereinheit gebracht. Die Energieübertragungs-
einrichtungen 11; 21 sind ausgebildet, elektrische Ener-
gie zwischen der Steckereinheit 10 und der weiteren
Steckereinheit zu übertragen. Insofern kann dieEnergie-
übertragungseinrichtung 11 der Steckereinheit 10 die
weitere Steckereinheit mit Strom versorgen und umge-
kehrt.
[0039] Ferner umfasst die Schnittstelle der Stecker-
einheit 10 in Fig. 1 eine Signalsende‑ und/oder Signale-
mpfangseinrichtung 14, die ausgebildet ist, Daten zwi-
schen der Steckereinheit 10 und einer entsprechenden
Signalsende‑ und/oder Signalempfangseinrichtung 24
der weiteren Steckereinheit 20 drahtlos zu übertragen.
Die drahtloseDatenübertragung 102 ist durch die beiden
Doppelpfeile in Fig. 1 gekennzeichnet.
[0040] Die Signalsende‑ und/oder Signalempfang-
seinrichtung 14 der Fig. 1 umfasst zwei Signalempfänger
und/oder -sender 15; 16, wobei der erste Signalemp-
fänger und/oder -sender 15 zur Übertragung von hoch-
aufgelösten Bilddaten und der zweite Signalempfänger
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und/oder -sender 16 zur Übertragung von Steuerdaten
geeignet sein kann. Ebenso kann ein Signalempfänger
und/oder -sender 15; 16 vorgesehen sein, der sowohl
hochaufgelöste Bilddaten als auch Steuerdaten gleich-
zeitig übertragen kann. Die Signalsende‑ und/oder Sig-
nalempfangseinrichtung 24 der weitere Steckereinheit
20 kann entsprechend zwei Signalempfänger und/oder
-sender 25; 26 aufweisen, die Steuerdaten bzw. Bild-
daten von dem ersten und/oder zweiten Signalempfän-
ger und/oder -sender 15; 16 der Steckereinheit 10 emp-
fangen bzw. an diese senden.
[0041] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht einer Stecker-
einheit in Kopplung mit einer weiteren Steckereinheit
nach einem zweiten Aspekt der Erfindung.
[0042] Zu sehen ist eine zweite Ausgestaltung der
Steckereinheit 10, die ebenso lösbar koppelbar mit einer
weiteren Steckereinheit 20 ist.
[0043] Die zweite Ausgestaltung unterscheidet sich
von der Ausgestaltung der Fig. 1 insbesondere in der
Ausbildung der Energieübertragungseinrichtung 11. Die
Energieübertragungseinrichtung 11;21 in Fig. 2 weist
keinerlei Pole bzw. kontaktführenden Buchsen oder Stif-
te auf, sondern basiert auf dem Prinzip der induktiven
Kopplung101.Hierfür umfasstdieEnergieübertragungs-
einrichtung 11 ein Modul 14mit einer elektrischen Spule,
in der durch die Änderung des magnetischen Flusses
durch die Energieübertragungseinrichtung 21 der weite-
ren Steckereinheit 20 in dessen Nahfeld ein elektrischer
Strom induziert werden kann. Auf diese Weise kann
elektrische Energie von der Energieübertragungsein-
richtung 21 der weiteren Steckereinheit in die Energie-
übertragungseinrichtung 11 der Steckereinheit 10 über-
tragen werden. Elektrische Energie kann entsprechend
auch in die andere Richtung, also von der Energieübert-
ragungseinrichtung 11 der Steckereinheit 10 zur Ener-
gieübertragungseinrichtung 21 der weiteren Steckerein-
heit 20 übertragen werden, wobei die Energieübertra-
gungseinrichtung 21 ein entsprechendes Modul 24 mit
einer elektrischen Spule umfasst.
[0044] Sowohl in der Ausgestaltungsform der Fig. 1
also auch in derjenigen der Fig. 2 kann die Energie-
übertragungseinrichtung 11 im Profil der Schnittstelle
der Steckereinheit 10 zentriert angeordnet sein.
[0045] Für die erste Ausführungsform hat diese An-
ordnung den Vorteil, dass die kontaktführenden Stifte 22
gemäß Fig. 1 nahe zur Längsachse der weiteren Steck-
ereinheit 20 in die jeweiligen Buchsen 12 der Stecker-
einheit 10 gesteckt werden können. Zudem dürfte der
zentrale Bereich der Schnittstelle in dem gekoppelten
Zustand zweier Steckereinheit 10; 20 am besten vor
Staub bzw. Spritzwasser geschützt sein.
[0046] Für die zweite Ausführungsform hat diese An-
ordnung den Vorteil, dass das elektromagnetische Feld
für die induktive Kopplung 101 weitgehend abgeschirmt
werden kann.
[0047] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht einer Stecker-
einheit in Kopplung mit einer weiteren Steckereinheit
nach einem dritten Aspekt der Erfindung, sowie eine

Schnittebene A-A durch die Steckereinheit.
[0048] Die Ausgestaltung der Steckereinheit der Fig. 3
unterscheidet sich von der Ausgestaltung der Stecker-
einheit der Fig. 2 in der Anordnung der Signalsende‑
und/oder Signalempfangseinrichtung. Die Signalsende‑
und/oder Signalempfangseinrichtung in Fig. 3 umfasst
einen ersten Signalempfänger und/oder -sender 15 und
einen zweiten Signalempfänger und/oder -sender 16,
wobei beide Signalempfänger und/oder -sender 15; 16
im Wesentlichen in konzentrischen Kreisen auf der
Schnittstelle der Steckereinheit 10 angeordnet sein kön-
nen. Damit können beide Steckereinheiten einerseits in
einem beliebigen Drehwinkel zueinander miteinander
gekoppelt werden. Andererseits kann der eine Stecker
im laufenden Betrieb relativ zum anderen Stecker um
seine Längsachse L gedreht werden. So wird es etwa
möglich eine Kamera mit einem solchen Stecker zu ver-
sehen, sodass die Kamera samt Stecker in beide Rich-
tungen gedreht werden kann.
[0049] Der Mittelpunkt der konzentrischen Kreise ist
gegeben durch die Längsachse der Steckereinheit 10.
Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass die Stecker-
einheit 10 rotationssymmetrisch ist, also in jeder belie-
bigen Position mit einer weiteren Steckereinheit 20 kop-
pelbar ist. Vorteilhafterweise ist die Energieübertra-
gungseinrichtung 11 hierzu ebenfalls im Wesentlichen
rund und zentriert in der Schnittstelle der Steckereinheit
10 angeordnet, wie in der Schnittebene A-A der Fig. 3
ersichtlich.
[0050] Die Steckereinheit 10 ist lösbar koppelbar mit
einer weiteren Steckereinheit 20, wie auch in der Ansicht
der Figuren 1 bis 3 dargestellt. Um sicherzustellen, dass
die Kopplung zweier Steckereinheiten 10, 20 nicht unbe-
absichtigt im Betrieb gelöst wird, etwa bei der Anbindung
vonbeweglichenZusatzkomponenten, kanneinArretier-
mittel am Gehäuse 17 der Steckereinheit 10 bzw. am
Gehäuse 27 der weiteren Steckereinheit 20 vorgesehen
sein (nicht gezeigt). Dieses Arretiermittel kann etwa eine
gefedert gelagerte Klemmvorrichtung sein, oder eine
Magnetvorrichtung sein.
[0051] Mittels der Vorrichtung 100 bzw. des Stecksys-
tems kann eine Kamera, insbesondere eine um 360°
drehbare Kamera auf einem Fahrwagen eines Kanalin-
spektions‑ und/oder Wartungssystems angebunden
werden. Die Kamera kann über die Energieübertra-
gungseinrichtung 11 mittels induktiver Kopplung 101
mit Strom versorgt werden. Über die zumindest eine,
vorzugsweise bidirektionale, drahtlose Kommunika-
tionsverbindung 102 kann die Kamera gesteuert werden
und ihre Bilddaten an eine Steuereinheit des Fahrwa-
gens übertragen.
[0052] Ebenso kann mittels der Vorrichtung 100 ein
Zusatzlicht auf einem Fahrwagen angebunden werden.
[0053] Ferner kann mittels der Vorrichtung 100 ein
Heber, insbesondere ein Teleskopheber, an einen Fahr-
wagen angebunden werden. Dabei kann der Heber mit-
tels der drahtlosen Kommunikationsverbindung 102 ge-
steuert werden und durch die induktive Kopplung 101mit
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Strom versorgt werden.
[0054] An den Heber wiederum kann eine Kamera
und/oder ein Zusatzlicht mittels der Vorrichtung 100 an-
gebunden werden. Dadurch ermöglicht die erfindungs-
gemäße Steckereinheit eine einfach zu fertigende, war-
tungsarme und sichere modulare Erweiterung von Kom-
ponenten desKanalinspektions‑ und/oderWartungssys-
tems.
[0055] Ferner kann mittels der Vorrichtung 100 ein
Fahrwagen mit einer Kabeltrommel verbunden werden,
wobei die Kabeltrommel mittels der induktiven Kopplung
101 den Fahrwagen mit Strom versorgen kann und mit-
tels der zumindest einen drahtlosen Kommunikations-
verbindung Steuerdaten an den Fahrwagen übermitteln
bzw. Nutzdaten des Fahrwagens, wie etwa Bilddaten,
empfangen kann. Hierzu kann die Kabeltrommel eine
Steuereinheit aufweisen.

Bezugszeichen:

[0056]

10 Steckereinheit
11 Energieübertragungseinrichtung
12 Buchse
13 Modul der Energieübertragungseinrichtung 11
14 Signalsende‑ und/oder Signalempfangseinrich-

tung
15 erster Signalempfänger und/oder -sender
16 zweiter Signalempfänger und/oder -sender
17 Gehäuse
20 weitere Steckereinheit
21 Energieübertragungseinrichtung der weiteren

Steckereinheit
22 Stifte
23 Model der Energieübertragungseinrichtung 21
24 Signalsende‑ und/oder Signalempfangseinrich-

tung der weiteren Steckereinheit 20
25 erster Signalempfänger und/oder -sender der

Signalsende‑ und/oder Signalempfangseinrich-
tung 24

26 zweiter Signalempfänger und/oder -sender der
Signalsende‑ und/oder Signalempfangseinrich-
tung 24

27 Gehäuse der weiteren Steckereinheit 20
100 Vorrichtung zur Kopplung zweier Steckereinhei-

ten
101 induktive Kopplung
102 drahtlose Kommunikationsverbindung
L Längsachse der Steckereinheit

Patentansprüche

1. Steckereinheit (10) für eine Komponente eines Ka-
nalinspektions‑ und/oder Wartungssystem, wobei
die Steckereinheit (10)

- eineEnergieübertragungseinrichtung (11) zum

Übertragen von elektrischer Energie zwischen
der Steckereinheit (10) und einer weiteren
Steckereinheit, und
- eine Signalsende‑ und/oder Signalempfang-
seinrichtung (14), die ausgebildet ist, Daten zwi-
schen der Steckereinheit (10) und der weiteren
Steckereinheit drahtlos zu übertragen,

umfasst, wobei die Steckereinheit (10)mit der weite-
ren Steckereinheit lösbar koppelbar ist.

2. Steckereinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die
Energieübertragungseinrichtung (11) zumindest
zwei kontaktführende Buchsen (12) umfasst.

3. Steckereinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die
Energieübertragungseinrichtung (11) zumindest
zwei kontaktführende Stifte (22) umfasst.

4. Steckereinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die
Energieübertragungseinrichtung (11) ein Modul
(13) umfasst, das angepasst ist, die elektrische
Energie zwischen der Steckereinheit (10) und der
weiterenSteckereinheit auf induktiverBasis zuüber-
tragen.

5. Steckereinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die
Steckereinheit (10) rotationssymmetrisch um deren
Längsachse (L) ausgebildet ist.

6. Steckereinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die Sig-
nalsende‑ und/oder Signalempfangseinrichtung
(14) einen ersten Signalempfänger‑ und/oder Sen-
der (15) umfasst, wobei der erste Signalempfänger‑
und/oder Sender (15) angepasst ist, hochaufgelöste
Bilddaten, Sensordaten und/oder Steuerdaten zwi-
schen der Steckereinheit (10) und der weiteren
Steckereinheit drahtlos zu übertragen.

7. Steckereinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die Sig-
nalsende‑ und/oder Signalempfangseinrichtung
(14) einen zweiten Signalempfänger‑ und/oder Sen-
der (16) umfasst, wobei der zweite Signalempfän-
ger‑ und/oder Sender (16) angepasst ist, Bilddaten,
Sensordaten und/oder Steuerdaten zwischen der
Steckereinheit (10) und der weiteren Steckereinheit
drahtlos zu übertragen.

8. Steckereinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die
Steckereinheit (10) ein Gehäuse (17) umfasst.

9. Steckereinheit (10) nach Anspruch 8, wobei amGe-
häuse der Steckereinheit (10) ein Arretiermittel an-
geordnet ist.

10. Vorrichtung (100) zur Kopplung von zwei Kompo-
nenten eines Kanalreinigungs‑ und/oder Wartungs-
systems, wobei die Vorrichtung eine erste Stecker-
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einheit (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche und eine zweite Steckereinheit (20) nach
einemder vorhergehendenAnsprüche umfasst, wo-
bei die beiden Steckereinheiten (10; 20) lösbar mit-
einander koppelbar sind, wobei die Kopplung der
zwei Steckereinheiten (10; 20)

- zumindest einedrahtloseKommunikationsver-
bindung (102) zwischen der Signalsende‑ un-
d/oder Signalempfangseinrichtung (14) der ers-
ten Steckereinheit (10) und der Signalsende‑
und/oder Signalempfangseinrichtung (24) der
zweiten Steckereinheit (20), und
- eine Energieübertragung zwischen der Ener-
gieübertragungseinrichtung (11) der ersten
Steckereinheit (10) und der Energieübertra-
gungseinrichtung (21) der zweiten Steckerein-
heit (20)

umfasst.

11. Vorrichtung (100) nach Anspruch 10, wobei die zu-
mindest eine drahtlose Kommunikationsverbindung
(102) bidirektional ist.

12. Vorrichtung (100) nach Anspruch 10, wobei bei der
Kopplung der zwei Steckeinheiten (10; 20) die jewei-
ligen Energieübertragungseinrichtungen und Sig-
nalsende‑ und/oder Signalempfangseinrichtungen
im Wesentlichen gas‑ und fluiddicht gegenüber der
Umgebung abgedichtet ist.
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